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Abb. 7: Anton Willemssens 
Der hl. Libori als Bischof von Le Mans, 1658 
Öl auf Leinwand, 106 x 85 cm 
Paderborn, Erzbischöfliches Generalvikariat 
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wurden. Noch vom 5. bis zum 16. Oktober hatten Schweden und Hessen die 
Stadt Paderborn belagert - vergeblich. Unter dem frischen Eindruck dieser Be­
drohung ist ein Freudenfest nicht nachweisbar; vielmehr wurden die Bittgebete 
für den Frieden, das Vierzigstündige bzw. Zehnstündige Gebet fortgesetzt;72 das 
Mißtrauen saß zu tief. Die Abdankung der Soldaten ließ indes die Unsicherheit 
der Straßen andauern.?) Zur Jahrfeier der Befreiung Paderborns von der Belage­
rung am 16. Oktober 1649 ermahnten die Paderborner Pfarrer ihre Pfarrkinder, 
für die Befreiung zu danken und zu beten.?4 

Die Lage entspannte sich erst, nachdem der Nürnberger Friedensexekutions­
hauptrezeß unterschrieben war (26. Juni 1650). Nach dem Tode des Fürstbi­
schofs und Kölner Kurfürsten Ferdinand am 13. September 1650 beschloß das 
Domkapitel am 13. Oktober 1650, sein Archiv und die "ornamenta", darunter 
auch den Liborischrein, aus Münster zurückzuholen, und deputierte dazu vier 
Domherren.?5 In Münster war man davon sehr überrascht und erbat eine Reli­
quie für den Domschatz,76 was die Paderborner Emissäre indes nicht entschei­
den konnten. Erst im Juli 1651 wurde dieser Bitte entsprochen und ein Partikel 
ausgehändigt.77 

72 Über den Ablauf dieser Gebete "pro felici successu tractatus pacis" vgl. die Ordnung für das Kir­
chenjahr 1647 in Paderborn, vom 20. 11. 1646 bei Neuwöhner 1998 (wIe Anm. 28), S. 464-467; vgl. 
StAMs., DkPbA. Nr. 1956 (DkProt. 6. 11. 1648: "Der Herr Weybischoff begehre zu wißen, weilen 
nuhnmehr am 21 [!] Octobris negst abgewichenen Monatz der gewunschter Friede geschlossen. wie 
eß mitt den precibus zu halten ... ", wozu am 24.11. 1648 für die Adventszeit beschlossen wurde "in 
principio soll causa finalis huius orarionis exprimirt werden als nehmlich pro principum Christia­
norum concordia promovenda. er gratiarum actione, quod hactenus tarn elementer conservati si­
mus ... "; 29.1. 1649: Anordnung des Zehnstündigen Gebets in der Fastenzeit; 8.4.1649: "Praeces 
decem horarum diebus dominicis sollen wieder angefangen undt hinforterß continuirt werden.((). 
73 So akzeptierte das Paderborner Domkapitel die Entschuldigung der in Münster weilenden Dom­
herren, die sich auf die Unsicherheit der Straßen beriefen, von der Teilnahme an Generalkapitelsit­
zungen, StAMs., DkPbA. Nr. 1956 (18. 3. 1649, ähnlich 10. 6. 1649; ebd. 2. 3. 1649: Berichte über Ex­
zesse kaiserlicher Soldaten in Henglar). Zur Unsicherheit in den Wochen und Monaten nach dem 
Friedensschluß, insbesondere zum Mißtrauen gegenüber den Hessen $ . Foerster 1976 (wie Anm. 60), 
S. 305,364-376. 
74 StAMs., DkPbA. Nr. 1956 (11. 10. 1649). 
75 StAMs., DkPbA. Nr. 1958 (DkProt. 13. 10. 1650: "Weilen Ihro Hochw. der H. Thumbdechant 
proponirt, daß nachdemahlen ipse pax universalis nicht undiensamb zu sein, daß Reliquiae unsers 
vielgeehrten liehen H. Patroni Sancti Liborii wie auch deß Thumb Capituls archivum von Munster 
wiederumb anherogebracht und abgeholet wurde .. . U Die vier Deputierten waren der Doml'ropst 
von der Recke, Domdechant Ketteler, der Domkantor Johann Wilhe1m von Gertzen gnt. SinZlg und 
dessen Neffe Johann Heinrich.). 
76 StAMs., DkMsA., Nr. 4855, BI. 79 (alt 51: DkProt 18.10.1650: . Ihre Hochw. der Her Thumb­
dechant referirten. daß die Padiborrusche Hern heudt wiederumb verreyset, ir Archivium und alle 
Ornamenta mit sich genommen, stunde zu bedencken, ob man ni cht mit ihnen zu hand elen, daß man 
etwa unicam particulam de reliquiis Sti. Liborii hette bekommen, wie sie aliquomodo appromittirt, 
dan die .gantze Zeitt uber, daß die Reliquiae Sti. Liborii alhie in altari gestanaen. keine peste gewe­
sen."). Ahnlich Strunck, Bericht 1736 (wie Anm. 30), S. I71, allerdings mit dem ausdtücklichen Da­
tum 1631. Münster wat indes zuletzt 1635/36 von der Pest heimgesucht worden. 
77 StAMs., DkMsA. Nr. 4855, BI. 129r (alt 101 , DkProt. 13. 2. 1651: Der Paderborner Domdechant 
Ketteler sagt Uberlassung von Reliquienpartikeln zu), BI. 161 (alt 132, DkProt. 6. 7. 1651: Beratung 
über den würdigen Empfang der Libonreliquien); DkPbA., Nr. 1958 (DkProt. 20. 7. 1651). Das 
münsterische Domkapitel wünschte mit der Reliquie am 23. Juli einen feierlichen Umgang zu ma­
chen. Daß man in Münster in den folgenden Jahren 1652 und 1653 den Liboritag festlich beging, er-
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Am 19. Oktober 1650 trafen die Reliquien wieder in Paderborn ein/8 Das 
Fest ihrer Rückkehr wurde zu einem Friedensdankfest ausgestaltet: am 22. Ok­
tober 1650 ordnete man eine feierliche Dankprozession für Sonntag, den 
30. Oktober 1650 an,79 also am Festtag der "Rückführung der Liborireliquien" 
(heute Klein-Libori), der damit erneuert und bekräftigt wurde. Der Wortlaut 
des Mandats spricht für sich - die Erhaltung der katholischen Religion sei we­
sentlich auch dem Schutzpatron Liborius zu verdanken. Eine erneute feierliche 
Dankprozession wurde am 16. Juli 1651 abgehalten, nachdem die Hessen die 
letzte besetzte Festung im Hochstift, Warburg, geräumt hatten und die päpstli­
che Bestätigung für den am 3. November 1650 neugewählten Fürstbischof Diet­
rich Adolf von der Recke eingetroffen war. 80 Das Mandat des Weihbischofs 
Frick hebt ausdrücklich hervor, das Hochstift sei "auch durch sonderliche Gnad 
undt Barmhertzigkeit deß allerhöchsten Gotteß, undt Vorbitt seiner hochgebe­
nedeyten Mutter Mariae, unserß heiligen Patrons Sancti Liborii, undt anderer 
Heiligen und Freunden Gotteß conserviret und erhalten wurden". Die Erinne­
rung an die wunderbare Errettung des Hochstifts aus den Drangsalen der langen 
Kriegszeit, die man der Fürbitte des Liborius zusprach, prägte auch noch spätere 
Liborifeiern, wie etwa das große Jubiläum von 1736.8\ 

hellt aus dem münsterischen Domkapitelprotokoll, das am 23. Juli Sitzungen überliefert mit der Da­
turnszeile "finito Summo Sacro in festo S. Liborii" o. ä. (StAMs., DkMsA. Nr. 4855, BI. 56v, alt 29v: 
23.7.1650; BI. 252v, alt 221v: 23. 7. 1652). - Zur Reliquienübertramng 1651 s. Mertens 1873 (wie 
Anm. 3), S. 162-163, vgl. Sowade 1986 (wie Anm. 39), S. 145. Die Ubergabe an den Fürstbischof 
Christoph Bernhard 1651 schon erwähnt bei Strunck, Epitome 1736 (wie Anm. 36), S.153, und ders., 
Bericht 1736 (wie Anm. 30), S.171-172. 
78 EABPb., AV Cod. 3 (Aufzeichnungen aus dem Kloster Abdinghof), BI. 49r (,,19. OCL [1650] sub 
vesperum hora 7. Canonici Cathedrales reduxerunt Tumharn S. Liborii quae hactenus Monasterii 
Westphalorum, ob bellum deposita er asservata fuerat, in summa aede"); Strunck, Epitome 1736 (wie 
Anm. 36), S. 123; ders., Bericht 1736 (wie Anm. 30), S. 141. - Das Datum des 16. Oktober (vgl. von 
Rüden 1997, wie Anm. 4, S. 91) kann nicht stimmen, da die Abreise aus Münster für den 18. bezeugt 
ist (s. Anm. 76). 
79 EBAPb., MkA. XIII, BI. 9 (Abdruck im beigegebenen Anhang 2). 
80 Vgl. den Text des Mandates, den der Weihbischof Frick am 12. Tuli 1651 publizierte, bei Neu­
wöhner 1998 \wle Anm. 28), S. 468. Das Domkal'ltel hatte am 11. Juh 1651 dw Abhaltung der Pro­
zession besch ossen, war also die treibende Kraft (vgl. das DkProt. zum 11. 7. 1651, in: StAMS., 
DkPbA. Nr. 1958). 

81 Vgl. die Publikation des Jubelfestes 1736 zur Ankunft der Liborireliquien vor 900 Jahren 836: 
"und an selbigen [sc. Tubelfest, G. D.] zugleich dem Allerhochsten mit möglichstem Eyffer und An­
dacht gedancket werden sollel daß derselbe durch die mächtige Fürbitt und Verdiensten unsers vor­
besagten Heiligen Patronen dieses Hochstifft in vielen vorherigen höchstbetrübten und bcrrangten 
Zeiten auß den Händen außwartiger mißglaubiger Fürsten so vätterlich gerettet! und bey der uhral­
ten catholischen Religion (welche mehr malen einen harten Anstoß! und die außerste Gefahr erlitten) 
so barmhertzig erhalten und geschützet! ... " (EBf.,Pb., MkA. Bd. XIII, BI. 34 (Druck vom 
19.5.1736), vgl. auch BI. 36 (Edikt vom 5. 6.1736). - Ahnlieh Strunck, Epitome 1736 (wie Anm. 36), 
5.2: .. hoc anno .. ') in quo pariter Deo rer optimo maximo solennes agantur gratiae, quod exulceratis 
moestissimisque temporibus superioris Saeculi Dioecesim hane in antiqua Religione Romano-Ca­
tholica, quae tune in praecipirj periculo stabat, per ~!1(ercessionem ejusdem S. Liborii Patroni nos tri 
misericorditer conservarit.' und in der deutsdien Ubersetzung (ders., Bericht 1736, wie Anm. 30, 
S. 2): "Lob- und Jubel-Fest ... , in welchem zugleich dem Allerhöchsten Gott feyerlichst gedancket 
werde! daß er in den elendigen und betrübten Zeiten des vorhergehenden Saeculi oder Hundert­
Jährigen Weltgangs ! dieses unsere Hochstifft I durch die mächtige Fürbitte des vorgedachten H. Li­
borii, bey der uhralten und allein seeligmachenden Römisch-Catholischen Religion (so dazu mahl in 
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VI. Schlußüberlegungen 

War Liborius also der Patron, der Heilige des Westfälischen Friedens, der "Paci­
ficator Europae" und "Mittler zum Frieden auch in Münster" ?82 Skepsis er­
scheint angebracht. 

Im Jahre 1648 besorgte der Jesuit Johannes Bollandus, der die "Acta Sanc­
torum" als eine großangelegte Edition von Heiligenviten begonnen hatte, eine 
Ausgabe der "Vita Sancti Liborii Episcopi calculo laborantium Patroni" - Leben 
des heiligen Bischofs Liborius, Patrons der Steinleidenden. Bollandus widmete 
den Druck dem päpstlichen Nuntius Fabio Chigi, der in Münster als Friedens­
vermittler zwischen den katholischen Mächten wirkte und als besonderer Ver­
ehrer des Heiligen und Förderer seiner Verehrung galt. In der Widmungsvor­
rede bezeichnete Bollandus den Heiligen als ein Beispiel an Unschuld, Mensch­
lichkeit und Eintracht ebenso wie für Frömmigkeit und Religion. Chigi eifere 
dem Heiligen nach, und während der Verhandlungen habe er höchstes Ansehen 
unter den Diplomaten Europas gewonnen, sogar bei denen, die "noch nicht in 
die Gemeinschaft der Sakramente mit der Römischen Kirche zurückgekehrt 
sind". Chigi, der durch seine Integrität und Weisheit glänze, sei eben in vielen 
Tugenden dem Liborius ähnlich. Vor allem sei Liborius aber ein Helfer in Stein­
leiden. Mit der Hilfe des Liborius könne Chigi seine Aufgaben also erheblich 
besser erfüllen. Bald werde Chigi der Friedensstifter genannt werden. Auch hier 
könne Liborius Vorbild sein, habe er doch in Gallien gegen Krieg und barbari­
schen Unglauben gekämpft, alle für den Glauben begeistert und 450 Jahre später 
nach seiner Überführung nach Sachsen in eben diesem Sinne bei der Bekehrung 
der Sachsen gewirkt; zugleich sei er Ursprung einer Verbrüderung mit den Fran­
zosen. Bollandus schloß mit dem Wunsch, Chigi möge zur baldigen Rückkehr 
der Reliquien an ihren alten, angestammten und heilbringenden Platz beitragen. 
Die Vorrede an den Leser berichtete dann von den Wundern, die die Liborius­
Verehrung bei den Brüdern Carleni in Münster und Amelia bewirkt hatte. 

Bollandus, der als angesehener Wissenschaftler die mittelalterlichen Heiligen­
viten sammelte und edierte, aktualisierte damit den Heiligen als einen vorbild­
haften Bischof im Sinne der Gegenreformation: Liborius wirke bei der Bekeh­
rung mit, bei der Bekämpfung des Unglaubens. So steht Liborius hier für die 
Ziele der strengen Katholiken auf dem Friedenskongreß, die das Interesse der 
Kirche zu wahren suchten. 

Gerade diese Interessen ließen sich aber nicht durchsetzen. Der Westfälische 
Frieden ging wesentlich auf Kosten der Kirche. Sie verlor elf Bistümer und 
Erzbistümer, die säkularisiert und den Siegern - Frankreich, Schweden und 
Brandenburg - zugesprochen wurden, darunter Minden, Verden, Bremen, 

äusserster Noth und Gefahr gestanden) barmhertziglich erhalten und bewahret habe." Der dritte 
Teil des Büchleins handelt von dem Raub der Reliquien, der vierte Teil "De Reductione ablatarum 
Reliquiarum" / "Von erwünschter Wiederbringung der entführten Reliquien ... " (S. 73-102 / S. 80-
115). Vgl. ebd. S. 112-117 bzw. S. 127-133 über die Schutzherrschaft in der Schlußphase des Krieges. 
82 So eine Formulierung von Fritz 1977 (wie Anm. 67), S. SO, bzw. der Titel eines Beitrages von Wil­
fried von Rüden 1997, s. o. Anm. 4. 
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Halberstadt und Magdeburg. Fabio Chigi konnte es nicht hindern; auf seine 
Anregung hin erhob der Papst feierlichen Protest gegen alle der Kirche nach­
teiligen Bestimmungen, da sie ohne Konsens der Kirche getroffen und damit 
rechtlich unwirksam seien. Formulierte Chigi diesen Einspruch als Rechtsvor­
behalt, so verschärfte die päpstliche Kurie den Protest in dem 1650 publizier­
ten Breve "Zelo domus Dei",83 Der Protest war aber von vornherein im Ver­
trag für unwirksam erklärt worden. Der Westfälische Friede bedeutete somit 
eine Säkularisierung der politischen Strukturen Europas. Der Papst verlor im 
System der Mächte an Einfluß und wurde politisch zu einem italienischen 
Duodezfürsten degradiert. 

Die Verdammung wesentlicher Inhalte des Vertragswerkes macht verständ­
lich, daß die Kirche keinen Anlaß besaß, einen Friedensheiligen :<,-U etablieren. 
Zudem stand der heilige Liborius für die Bekämpfung und die Uberwindung 
des Unglaubens. Eine katholische Friedensheilige war allenfalls die "Regina Pa­
cis", die Muttergottes als Friedenskänigin. So stiftete ein spanischer Gesandter 
eine solche Marienfigur bei seiner Abreise aus Münster. 84 Dagegen läßt sich die 
Distanz der entschiedenen Katholiken gegenüber dem Vertrag auch künstlerisch 
und literarisch fassen, in Wahlsprüchen der Diplomaten oder auf der Friedens­
medaille des münsterischen Domkapitels: Sie zeigt auf der Vorderseite den 
Bistumspatron Paulus mit seinem Wort aus dem Timotheusbrief: Ich habe einen 
guten Kampf geführt, ich habe den Glauben bewahrt. s5 

Worin bestand also die Bedeutung des Liborius für den Westfälischen Frie­
den? Seine Reliquien und ihr Schrein spiegeln die konfessionellen Konflikte des 
Dreißigjährigen Krieges und waren Ziel vehementer protestantischer Attacken. 
Ihr Raub und ihre wunderbare Rückführung machten den Heiligen zu einer 
Symbolfigur katholischen Behauptungswillens. Als solcher stand er im Zentrum 
der katholischen Friedensappelle auf dem Kongreß. Wegen der für die Kirche 
überwiegend nachteiligen Bestimmungen des Vertrages konnte er aber nicht zu 
dem Heiligen des Friedens werden. 

83 V gl. Konrad Repgen, Die Proteste Chi gis und der päpstliche Protest gegen den Westfälischen 
Frieden (1648/50). Vier Kapitel über das Breve "Zelo Domus Dei", jetzt m: ders., Dreißigjähriger 
Krieg und Westfälischer Fnede. Studien und Quellen, hg. von Franz Bosbach und Christoph Kamp­
mann, Paderborn 1998, S. 539-561; und ders., Fabio Chigi und die theologische Verurteilung des 
Westfälischen Friedens: Ein Zirkulare aus dem Jahre 1649, ebd. S. 597-618. 
84 Geisberg (wie Anm. 51), Bd. 3 (1934), S.252 (Krummer Timpen 59); konfessionelle Vorbehalte 
gegenüber dem Vertragswerk verhinderten auch die Ausbildung einer Festkultur in der Kongreß­
sta,1r Münster, vgl. Heinz Duchhardt, Das Feiern des Friedens. Der Westfälische Friede im kollekti­
ven Gedächtnis aer Friedensstadt Münster, Münster 1997, S. 33. Ein 1635/37 in Köln gegründetes 
Kloster erhielt 1643 dieses Patrozinium, vgl. Helmut Fußbroich, St. Maria vom Frieden. Klosterkir­
che der Unbeschuhten Karmelitinnen in der Schnurgasse zu Köln (= Rheinische Kunststätten 439), 
Köln 1999, S. 5. 
85 Vgl. den Porrrätkupferstich des Adam Adami OSB (1610-1663), der auch den Fürstabt von Cor­
vey vertrat, bei Gerd Dethle!s, Die Friedensstifter der christlichen Welt. Bildnisgalerien und Porträt­
werke auf die Gesandten der westfälischen Friedensverhandlungen, in: Karl-Georg Kaster / Gerd 
Steinwaseher (Hg.), " ... zu einem stets währenden Gedächtnis". Die Friedenssäle zu Münster und 
Osnabrück und ihre Gesandtenporträts, Bramsche 1996, S. 101-172, hier S. 133; zur Schau münze des 
Domkapitels s. ders., Uber eine Porträt-Schraub medaille zum Westfälischen Frieden 1648, in: Nu­
mismatisches NachrichtenblattJg. 44 (1995), S. 52-56. 
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Die politischen Aspekte der Liborius-Verehrung konzentrierten sich nach 
1648 nicht auf seine Rolle während des Friedenskongresses, sondern auf die Ver­
brüderung mit Le Mans, ein Kapital, aus dem man mit einer profranzösischen 
Politik Zinsen zu gewinnen suchte. Jedenfalls hoben die Rückkehr der Reliquien 
ebenso wie die Rettung des Bistums sein Ansehen als Patron des Paderborner 
Landes, des Hochstifts und der Stadt. Liborius blieb der Hoffnungsträger der 
Paderborner und vermochte bis 1802 die staatliche Autonomie und bis heute re­
gionale Identität zu verkörpern. Sehr viel wirkmächtiger, geradezu international, 
war zudem das Patronat bei Steinleiden, das während des Kongresses weitere 
Verbreitung erfuhr. So läßt sich die These aufstellen, daß weniger der Westfäli­
sche Frieden vom heiligen Liborius, als vielmehr der heilige Liborius vom West­
fälischen Frieden profitiert hat. Und die Ausstellung des prächtigen Libori­
schreines 350 Jahre später rückte ihn und Paderborn erneut in das Rampenlicht 
der öffentlichen Aufmerksamkeit. 

Anhang 

1. Verhandlungen über die Verpfändung des Liborischreines an die Schweden 
1646 

Bericht des Diarium Wartenberg über eine Verhandlung des kurkölnischen Hauptge­
sandten Franz Wilhe1m Graf von Wartenberg, Fürstbischofs von Osnabrück, Minden 
und Verden, in Anwesenheit des Paderborner Dompropstes Dietrich Adolf von der 
Recke mit den französischen Gesandten Henri d'Orleans Duc de Longueville, Abel Ser­
vien und Claude d' Avaux am 2. Juni 1646 über die Bedrückung Paderborns durch Schwe­
den und Hessen nach der Einnahme der Stadt am 15. Mai 1646 
Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Kurköln VI, Nr. 244, S. 4161,4166-4176; hier in heutiger 
Groß-/Kleinschreibung und mit vereinheitlichten Umlauten 

"Nachmittags umb 2 Uhren seint Ihre Hochf[ürstliche] G[naden] zum Duc de Longue­
ville, wie beliebt, gefahren, denseI ben erst allein gefunden und nachdem gleich darauff der 
Servient, auch Conte de Avaux kommen, haben Ihre Hochf[ürstliche) G[naden] die 
Dancksagung der für den Clerum und Stadt Paderborn beschehener Interposition ... 
widderholet .... 
Diesemnegst berichtete der Herr Paderbornischer Dhomprobst, wie es mit selbiger Stadt 
Neutralitet beschaffen, nemblich wie A[nn)o. 1633 vom Martio biß in Aprilem von 
Landtgraff Wilhelmen diese Statt in 3 Wochen belägert und fast 8 Tag beschossen wor­
den, nach welchen veraccordirt, daß die darin befindtliche Soldatesca frey außgeführt, die 
Stadt von der Bürgerschafft verwahrt, in einen newtralen Standt gesetzt, auch 
wollg[emelte]m H[errn] Landtgraven monatlich 1000 Rthlr. contribuiren sollen. Diesem 
seint die Paderbornische unvorweißlich nachkommen. Alß aber bey dem vorgehabten 
Succurs der Stat Hammeln 8. Julii 1633 der Graff von Merode und Gronßfelt bey Alden­
dorff geschlagen, seint die Hessische vor Paderborn gerückt, den vorhin in Aprili ge­
machten Accordt mit vorgeben, der Starus hette sich nunmehr geendert, nicht mehr hal­
ten wollen, hatt die Stadt alß welche unbesetzt die Hessen einnehmen mußen, welche 
darauf den gantzen statum istius Eccl[esi]ae cum proscriptione Cleri primarii, wie offters 
remonstrirt, zu verenderen angefangen. 
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AIß nachgehendts diese Stadt AO. 1636 durch den Veldtmarschalcken Gottz widderumb 
eingenommen, und AO. 1638 ein durchgehender Stillstandt der Waffen mit den Hessi­
schen gemachtt, und bereits dessen Prolongation publicirt worden, haben die Hessen auß 
der Lipstat 1. Maii bey Nachtt die Statt Paderborn überstiegen, undt gantz außgeplün­
dert, wie dan die dabey zugefügte Iniurien auch den H[erre]n Frantzosen offters erzehlet, 
und wehre dieses sonderlich bey der movirter Ma[teri]a Neutralitatis zu observiren, daß 
alß die Hessen gesehen, daß sie wegen des prolongirten Stillstandts der Waffen die Stadt 
widerumb restiruiren müsten, deroselben gleichsamb zu einer Ergetzlichkeit vor die 
Außplünderung und Underhaltung ihrer Soldaten eine Neutralitet von 4 Monaten einge­
willigt. A1ß nun underdessen der Pfaltzgraff mit seinen und dennen an der Weeßer ge­
standenen schwedischen Völckern ein Corpo formirt, die Stat Lembgo belägert, und be­
nebenst der Stadt Paderborn starck getröhet, hatt selbige zu den Hessen geschickt und 
von Ihnen zu wissen begert, ob sie solche Stadt vor dergleichen Betrewungen versichern 
könten, in deßen Mangel sie sonsten auf andere Rettungsmittel gedencken müsten. Wie 
nun die Hessen selbige nit versicheren wollen, alß hatt die kayß[erliche] Generalitet sel­
bige mit nötiger Guarnison widderumb versehen, auß welchem dan gnugsamb zu erse­
hen, daß bey diesen beiden actibus der Heßischen Contravention mehrers zu beschelden 
seye, alß den Paderbornischen deßwegen etwas zu verweisen. 
Bey der dritten Neutralitet, wavon man im Stifft Paderborn tractirt, wehre die Stadt nicht 
interessirt, und wehre solche vom Veldtmarschalcken Graven von Gelehn vor seinem 
Abzug vor die Stadt Brackel und einige in dem Stifft gelegene Ambthauser verglichen 
und zu Caßel bewilligt worden. 
Daß nun der Veldtmarschalck Holtzapffel die Stat Brackel und Ambtheuser widderumb 
besetzt und alsolche N eutralitet aufgehoben, daß wehre den Paderbornischen nit zu im­
putiren, und hette der Graf von Holtzapffel die Hessische, welche ihre Völcker auch 
diese Örter zu besetzen geschickt, etliche wenige Srunden praevenyrt. 
Diesemnach fiengen Ihre Hochf[ürstliche] G[naden] weiters ahn der hessischen Proce­
durn Unbilligkeit zu remonstriren, und wie daß bey Fürst Christians zu Braunschweig 
Zeiten aller Kirchen Schatz und Ornamenten sambt der Bürger besten Mobilien hinweg­
genohmmen, dardurch der Clerus und Stat in solche Armuth gerathen, daß ihnen un­
möglich, über die bereits gegebene 1 000 Rthlr. noch 25000 beyzupringen, in Erwegung 
bey ietziger Occupirung schier alle Heuser außgeplündert, die Früchten hinweggeführt 
und alle darin befindtliche pferdt, deren über 1200 gewesen, welche wan sie auch gering 
angeschlagen, über 5 000 Rthlr. wehrt gewesen, mit sich genommen, und solle doch diese 
Summa der 25000 Rthlr. vor die Plünderung gegeben werden. Eß wehre nit ohne, daß 
der Paderbornischer Dhombdechandt nebenst anderen anhero kommen, umb einige Gel­
der alhier zu lehnen, wehre aber eine Unmöglichkeit, solche zuweg zu pringen, müsten 
also bey ihnnen Herrn Frantzosischen Hülff suchen und pitten, daß sie auß christlichem 
Mitleiden und Hertzen die Sachen erwegen und nebenst ihres Königs Authoritet sich in 
so weit intcrponiren wolten, daß 1.° die unerzwingliche Summa moderirt, 2. ° daß die 
nach dem gemachten Vergleich abgenohmene Pferd te, Korn, Fruchten, Wein und was 
den Crameren ahn Wahren und sonsten beweißlich abgenohmmen, darahn mögte ab­
gekürtzet werden. Und dan 3.° weiln die hessische Guarnison die unbefuegte Vorsorg er­
weckte, daß muta[tion]em totius status cum tanto dispendio Catholicae religionis gegen 
die mit Franekreich habende Confoedera[ti]on mögte vornehmen, daß die hessische 
Guarni~on mögte abgefürt, und der Stadt die Neutralitet gegeben werden, wie dieses ihr 
Anligen die Paderbornische Deputirte selbsten auch vorpringen würden. 
Conte d' Avaux: Sie wolten die Paderbornische gern hören, auch ihnnen nach Möglich-
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keit assistiren, es wehre aber ohne gereide Gelder mit den Schwedischen nit fortzukom­
men, woltens versuchen, ob etwa ein 5 000 Rthlr. abzupitten. 
Ihre Hochf[ürstliche] G[naden]: Eß gebürte ihnnen vor die iederzeit gespürte gute Affec­
tion großer Danck, und noch viel mehrer, wan sie die Schweden dahin disponiren konten, 
daß sie auß vorg[eme]lten Ursachen und der Plünderung halber sich anstadt der 25000 
mit etwa 10000 contentiren ließen, welche doch auch auß vorerzelten Ursachen schwer­
lich beyzupringen, dan auß dem Dhomb bereits alles wegenohmmen, außer halb daß die 
H[erre]n Capitulares die Tumbam S. Liborii nacher Münster salvirt. Wie sie auch solches 
dem G[ene]rall Wrangel gnugsamb zu verstehen geben, welcher aber darauf geandtwor­
tet, dieselbe könte man verkauffen, oder er wolte sie der Wehrt nach an Bezahlung an­
nehmen. Und wie nun die Dhombcapitulares in Gefahr ihres Lebens, wie man sie zu töd­
ten anbetröhet, wahren und keine Rettung wisten, seint sie endtlich genötigt, zu verspre­
chen, daß sie Tumbam S. Liborii versetzen oder ihme Wrangel übergeben wolten. 
Was nun diese Proceduren für ein Ansehen gewinnen wurden, wan alhier in conspectu 
totius Christianitatis Tumba Ep[iscop]i Sancti ex Regno Galliae sub hasta verkaufft, oder 
der Cron Franekreich confoederirten Haereticis alß den Schwedischen solte übergeben 
müßen werden, ließen Ihre Hochf[ürstliche] G[naden] die H[erre]n Plenip[otentia]rios 
vernünfftig iudiciren und gaben darbey zu verstehen, das offtg[eme]lte Tumba nicht suf­
ficient, die Summa von 7 000 Rthlr. pro 1. ° termino abzustatten, zu geschweigen, daß 
daß Capitulum Paderbornen[se], nachdem man der hessischen Intention abgenommen, 
daß sie den Stifft Paderborn von der Cron Schweden zum Lehn angenohmen, und totum 
statum zu introvertiren oder auch durch eine hessische Coadiutorey auß der Catholi­
sehen Henden zu pringen, nach getrachtet worden, praesentibus o[mn]ibus Capitularibus 
sich verglichen, daß wan quocunque modo die Stadt in des Feindts Hendt gerathen solte, 
daß alßdan die alda befindtliche Praelaten und Dhombcapitularen anders nit alß privati 
zu halten, und nebenst dem Gottesdienst, so lang sie könten und ihnnen beliebig, die 
oeconomica Eccl[esi]ae allein respicyren solten, daß Capitulum aber solte uff solchen Fall 
uff Münster, alwo auch der Patronus S. Liborius asservirt würde, transferirt sein, hierauß 
dan des Capituli Unvermögenheit gnugsamb erhellet. 
Die sonsten in der Stadt befindtliche Clöster seint ietzo so arm, daß sie ohne Almußen 
nicht leben können. 
Die Bürgerey und dero gantze Substantz und Nahrung bestünde im Ackerbaw, nun 
wehre das Getreit aufm Felde vertüdert, daß Korn auß der Stat häufig weggeführt, darzu 
alle Pferdt weggenohmmen, darzu müsten sie des G[ene]ral Wrangel Gesindt mit etlich 
und neunzig Pferden unterhalten, ohne was die Guarnison bekombt, also deren Vermö­
genheit leichtlieh abzunehmen. 
Warauf die frantzösische H[erre]n Plenip[otentia]rii: Daß mit der Salvirung der Tumbae 
und Transla[ti]on des Capituls gar woll geschehen, und verwunderten sich sehr über des 
Wrangel Erklerung, daß er solche Tumbam an Bezahlung annehmen wollen, dero Ver­
kaufung oder Tradirung müste durchauß nit geschehen, bekennendt, das ein solches bey 
diesem Conventu ein großes Aufsehen geben würde, wobey dan der Conte d' Avaux son­
derlich seinen Eifer erga S. Liborium vermercken laßen. 
I[hre] Hochf[ürstliche] G[naden]: Eß wehre bey den Schwedischen nichts Newes, daß sie 
Kirchensachen et vasa aurea annehmen. AIß Osnabrug A o . 1633 übergangen, hetten ihre 
Dhombcapitularn etliche und 70 calices geliefert, darzu die Schweden den Altar a Sancto 
Fundatore Carolo Magno, von pur Golt in 6 Taffelen bestehent, geschenckt, weggenoh­
men, und beklagten I[hre] Hochf[ürstliche] G[naden] mehr ipsam venerandam antiquita­
tem et Fundatoris tanti memoriam neben allen Catholischen dan das Golt, in sonderheit, 
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daß sie dergleichen von der Cron Franekreich allegirten und confoederirten außstehen 
müsten." 

2. Anordnung vom 22. Oktober 1650 für ein Dankfest am Sonntag, 
dem 30. Oktober 1650, zur Rückkehr der Liborireliquien 

Erzbischöfliches Archiv Paderborn, Metropolitankapitel, Akten XIII, BI. 9 

"Demnach die heilige Reliquien dießer Stadt undt deß gamzen StiHts Paderborn Schütz­
herrnß undt Hochgeehrten Patronen S. Liborii Bischoffs undt Berichtigerß nit allein von 
hießigen Hohen ThumbstiHts Praelaten undt Senioren bey den Höchst betrübten Kriegs­
zeitten mit großer Gefahr an sichere Örter, da auch sein h. Corper mit Wunder und Zei­
chen sogahr biß außlendischen Örteren, geleuchtet hatt, verwarlich hingebracht, sondern 
auch mit eben empsiger Sorge undt Mühe von denselben zum rechten vorigen Ruheplatz 
in dießem hohen Paderbornischen Thumbkirchen wiederumb eingeholt wurden, damitt 
wir in Unßern vorstehenden Nöthen nit allein seiner lieblichen Gegenwart, sondern auch 
Schutzes und Vorbitt desto baß genießen mögen p. Weilen dan nun ohne daß den 
20. Somag nacher Trinitatis, welcher sein wirdt der 30. Tagh dießeß Monats Octobris, Fe­
stum Reductionis Reliquiarum S. Liborii, in der hochstbemelten Thumbkirchen mitt dem 
publico officio Ecclesiae solenniter gehalten und celebrirt wirt. So wirt hiemit in Nahmen 
Hochw. Thumbcapituls allen und jeden Predigern und Pastoren dießer Statt Paderborn 
ernstlich anbefohlen, daß gemeine Volck nit allein zu Verehrung unßerß h. Patroni fleißig 
anzuweisen, sondern auch am vorgemelten Somag deß Morgens zu 8 Uhren der Proces­
sion, welche mit den heiligen Reliquien soll gehalten werden, undt folgendts dem 
H. Ambt der Meß undt zehenstündigen Gebett nach alter hiebevorn publicirter Ord­
nung, beyzuwohnen, und den allerhöchsten gütigsten Gott demütigst dancken und bit­
ten, daß gleich wie dieße Stadt und StiHt, wie wir gentzlich dafurhalten, negst Gott, durch 
der hochgebenedeyten Junckfrawen Mariae, und h. Patronen Liborii Vorbitt mechtigli­
gen, sowoll in der H. Catholischen Religion, alß allem zeitlichen Wollstandt bißhero er­
halten wurden, seim also auch durch gleichen Beystandt eineß sülchen Seelenhirten undt 
Bischoffs gewürdiget worden, der nit allein dem Allerhöchsten Gott gefellig, sondern 
auch dem gantzen StiHt ersprißlich sey. Darnacher sich ein jeder zu richten hatt. Sigl. Pa­
derb. den 22. Octobris 1650." 


